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Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) – Kommunales Jobcenter 
Vergabenummer: 19-PROARBEIT-03 

 
 

Fragen- und Antwortenkatalog (Stand 04.02.2019) 
 
 
Vorbemerkung: 
Unter Bezugnahme auf Punkt A.6 der Vergabeunterlagen zum Verfahren „AS-U25-Jugend aktiv V“ (Vergabenummer:  
19-PROARBEIT-03) werden die Antworten, Änderungen, Ergänzungen sowie Hinweise dieses Fragen- und Antwortenkatalogs zum 
Bestandteil der Vergabeunterlagen: 
 
 

Lfd. Nr. Betroffener Abschnitt der Unterlagen Frage/Antwort/Änderung/Ergänzung/Hinweis Datum 

 
1 

 
Punkt 5 der Bekanntmachung (Art und 
Umfang der Leistung sowie Ort der 
Leistungserbringung) 
 
und 
 
Punkt B.1.2 der Vergabeunterlagen 
(Erreichbarkeit des Maßnahmeortes) 

 
Frage: 
 
„In der Bekanntmachung ist folgender Text auf Seite 3 
geführt: 
 
Ort: 

Die zum Einsatz kommenden Räumlichkeiten des 
Auftragnehmers müssen für die vorgesehenen Teilnehmer in 
angemessener Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
erreichbar sein. In diesem Zusammenhang ist zu 
berücksichtigen, dass Teilnehmer aus allen Städten und 
Gemeinden des Kreises Offenbach zugesteuert werden 
sollen. 
 

 
04.02.2019 



   Öffentliche Ausschreibung   Seite 2 von 3 
        Förderung aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes Hessen   

„AS-U25-Jugend aktiv V“ 

 
 
Ist eine Durchführung der Maßnahme dementsprechend in 
Frankfurt (zentrale Lage, Stadt) möglich?“ 
 
 
Antwort: 
 
„Die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln stellt 
auf die Zumutbarkeit der Anreise zum Maßnahmeort 
(Standort) ab. Unter Berücksichtigung der Zielgruppe und der 
täglichen Anwesenheitszeiten der Teilnehmer ist eine solche 
Zumutbarkeit bei einer überschlägigen täglichen Pendelzeit 
(Summe aus Hin- und Rückfahrt) von nicht mehr als zwei 
Stunden anzunehmen. Eine solche gute Erreichbarkeit mit 
täglichen Pendelzeiten von nicht mehr zwei Stunden kann 
insbesondere z. B. bei einem Standort innerhalb des Kreises 
Offenbach oder auch im Falle eines Standortes in den 
Städten Frankfurt und Offenbach bestehen. 
 
Bezüglich eines möglichen Standorts innerhalb der Städte 
Frankfurt bzw. Offenbach erfolgt der unverbindliche Hinweis, 
dass im Regelfall eine gute Erreichbarkeit angenommen 
werden kann, sofern sich der Standort in einem der folgenden 
PLZ-Bereiche befindet: 

- PLZ 60311, 
- PLZ 60313, 
- PLZ 60329, 
- PLZ 60594, 
- PLZ 63065, 
- PLZ 63067. 
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Diese Aufstellung ist aber ausdrücklich nicht als 
abschließende Liste zu verstehen. Andere Standorte sind 
selbstverständlich ebenfalls möglich, sofern sie von den 
Teilnehmern aus den Städten und Gemeinden des Kreises 
Offenbach mit täglichen Pendelzeiten von nicht mehr zwei 
Stunden durch öffentliche Verkehrsmitteln erreicht werden 
können. 
 
Vorsorglich wird noch einmal darauf hingewiesen, dass es 
jedem Bieter obliegt, die Erreichbarkeit seines Standortes und 
die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel im Vordruck D.7 
darzustellen.“ 
 
 

 
Es wird darum gebeten, die oben dargestellten Antworten und Hinweise bei der Abgabe des Angebotes zu berücksichtigen. 


